
 

Merkblatt 
 

Stand: 01.09.2010           Seite 1 von 4 

 
Baustein 5 

„Mitarbeit bei der KFO-Behandlung“ 
(ZFA-KFO) 

 
 
1. Kursinhalt 
 
1.1 Der theoretisch/praktische Unterricht umfasst ca. 40 Unterrichtsstunden. 

Die Teilnahme an der gesamten Unterrichtsveranstaltung ist verpflichtend. Bei mehr als  
4 Stunden Versäumnis kann keine Zulassung zur Abschlussprüfung erfolgen.  

 Die Anwesenheit am theoretisch-praktischen Unterricht (2,5 Stunden) ist obligatorisch. 
 
 Die Themenbereiche des theoretischen Unterrichts umfassen folgende Lerninhalte: 
 

• Entwicklung des stomatognathen Systems 
 

• Ursachen, Verlauf und Therapie von Zahn- und Kieferfehlstellungen 
 

• Möglichkeit der Prävention von Zahn- und Kieferfehlstellungen 
 

• Handhabung und Pflege kieferorthopädischer Geräte sowie spezielle Mundhygiene 
 

• Durchführung behandlungsbegleitender Maßnahmen 
 
  - Erstellung von Spezial-Röntgenaufnahmen 
  - Ausligieren von Bögen 
  - Einligieren von Bögen im ausgeformten Zahnbogen 
  - Auswahl und Anprobe von Bändern am Patienten 
  - Entfernen von Kleberesten und Zahnpolitur, auch mit rotierenden  
     Instrumenten, nach Bracket-/Bandentfernung durch den Zahnarzt 
 
 Empfohlene Lehrbücher: 
 
 •  Lehrbuch für die Zahnarzthelferin, 2. Band, Quintessenz-Verlag GmbH, Berlin 
 •  Curriculum I+II, Prof. Dr. P. Schopf, Quintessenz-Verlag GmbH, Berlin 
 •  Kieferorthopädie für die Zahnarzthelferin, Rolf Hinz, Andreas Schumann, 
     Rolf Uerdingen, Monika Breuckmann, Zahnärztlicher Fach-Verlag GmbH, Herne 
 
1.2 Der praktische Teil dieses Fortbildungskurses wird unter Verantwortung des Kiefer- 
 orthopäden oder des kieferorthopädisch tätigen Zahnarztes in dessen Praxis durchgeführt  
 und sollte innerhalb von 3 Monaten abgeleistet sein. 
 
 Für Kursteilnehmerinnen, die ihr Praktikum als „Gasthelferin“ in einer KFO-Praxis  
 absolvieren, ist es sinnvoll, dieses innerhalb von 4 Wochen, davon mindestens 1 Woche 
 zusammenhängend durchzuführen, um einen sinnvollen Einblick in den Ablauf einer 
 kieferorthopädischen Behandlung zu erhalten. 
 
 Während der praktischen Ausbildung müssen von den Kursteilnehmerinnen folgende  
 Leistungen erbracht und durch Testate nachgewiesen werden: 
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 •  Mundhygieneinstruktion bei mindestens 10 Multiband-Patienten 
 
 •  Reinigung der supragingivalen Zahnoberflächen vor Bebänderung  (2 OK und 2 UK) 
 

•  Reinigung der supragingivalen Zahnoberflächen nach Entbänderung; ggf.    
    einschließlich Entfernung von Zement- und Kleberesten  (2 OK und 2 UK) 

 
 •  Fluoridierungsmaßnahmen bei mindestens 10 Patienten 
 
 •  Abformung und Herstellung von Modellen (mindestens 8 OK und 8 UK) 
 
 •  Vorauswahl von Bändern am Modell (4 OK und 4 UK) 
 
 •  Anprobe von Bändern am Patienten  (2 Bänder) 
  
 •  Assistenz beim Einligieren von Bögen bei mindestens 5 Patienten 
 
 •  Befestigen von Bögen nach Eingliederung durch den Zahnarzt (4 OK und 4 UK) 
 
 •  Assistenz beim Ausligieren von Bögen bei mindestens 5 Patienten 
 
 •  Ausligieren von Bögen (4 OK und 4 UK) 
 
 •  Erstellen von 5 Fernröntgenseitenaufnahmen (FRS),  
     5 Panoramaschichtaufnahmen (OPG) 
 
 •  Individuelle Unterweisung des Patienten und dessen Bezugsperson  
      a) zur Anwendung von intra-/extraoralen Hilfsmitteln inkl. Sicherheits- 
          belehrungen (2 Patienten), 
      b) zur Pflege von herausnehmbaren Apparaturen (5 Patienten) 
 

•  KFO-Hilfsmaßnahmen in allgemein-zahnärztlichen Praxen an abnehmbaren  
    Apparaturen z. B. scharfe Kante an Kunststoff, kleine Wiederherstellungsmaßnahme  
    (Bruch- oder Sprungreparatur) 

 
 •  Vorbereitungsmaßnahmen zum  
      a) Rezementieren eines Bandes  (4 Bänder) und  
      b) Kleben eines Brackets nach Bracketverlust (4 Brackets) 
 
 Ein entsprechendes Testatheft wird den Teilnehmerinnen von der Landeszahn- 
 ärztekammer Hessen zur Verfügung gestellt. 
 
2. Prüfung 
 
 Die Prüfung gliedert sich in einen schriftlichen und einen praktisch/mündlichen Teil. Die  
 schriftliche Prüfung findet etwa 4 bis 6 Wochen nach Kursende statt. Nach erfolgreichem 
 Bestehen der schriftlichen Prüfung und dem Einreichen des Testatheftes kann eine  
 Zulassung zu der praktisch/mündlichen Prüfung erfolgen. 
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 Die schriftliche Prüfung, für die 2,5 Stunden vorgesehen sind, umfasst: 
 
 •  Fachkundefragen aus dem gesamten Themenbereich 
 
 •  Be-/Abrechnung von kieferorthopädischen Leistungen 
       (Privatliquidation, Abrechnung eines KFO-Behandlungsfalles bei einem Versicherten  
     einer gesetzlichen Krankenkasse) 
 
 Die Termine für die schriftliche Prüfung werden zum Ende des theoretischen Teils  
 bekanntgegeben. 
 
 
 Die praktisch/mündliche Prüfung, für die etwa 1 Stunde erforderlich sein wird,  
 wird in den KFO-Praxen bzw. Zahnarztpraxen durchgeführt und umfasst: 
 
 •  Mundhygiene-Instruktionen bei einem Patienten mit Multibandapparatur 
 
 •  OK/UK-Abformung 
 
 •  Befestigen eines Bogens nach Eingliederung durch den Zahnarzt 
 
 •  Ausligieren eines Bogens; ggf. einschließlich Entfernung von Zement- und Kleberesten  
     nach Entfernung der Brackets und Bänder durch den Zahnarzt 
 
 •  Erstellen einer Panoramaschichtaufnahme (OPG) und einer Fernröntgenseiten- 
     aufnahme (FRS) 
 
 
 Nähere Einzelheiten zum Ablauf der praktischen Prüfung (Ort, Termin usw.) werden  
 rechtzeitig bekanntgegeben. 
 
 Die Zuteilung erfolgt ausschließlich durch die Landeszahnärztekammer Hessen. 
 
3. Kosten 
 

Die Kursgebühr beträgt € 410,- inkl. 19% MwSt., sie wird nach Erhalt der endgültigen 
Teilnahmebestätigung fällig, muss jedoch vor Kursbeginn beglichen sein.  
Die Prüfungsgebühr beträgt € 170,- und wird gesondert angefordert. (Beachten Sie bitte 
unbedingt die jeweils angegebene Bankverbindung) 

 
 
4. Anmeldung 
 
 Bei der Anmeldung ist anzugeben, in welcher Praxis der praktische Teil des  
 Fortbildungskurses absolviert wird. 
 

Anmeldungen werden nach unserer Prioritätenliste berücksichtigt. Dann erfolgt die  
endgültige Teilnahmebestätigung. Es gelten die auf dem Anmeldeformular aufgeführten 
Teilnahmebedingungen. 
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5. Ihre Ansprechpartner sind: 
 
 für Frankfurt und Gießen: 
 
 Beratung Aufstiegsfortbildung / Prüfungswesen 
 
 Landeszahnärztekammer Hessen   069 / 42 72 75-191  Frau Arampoglou 
 Rhonestraße 4    FAX: 069 / 42 72 75-105 
 60528 Frankfurt    E-mail: arampoglou@kzkh.de 
 
 Kursverwaltung 
 
 Fortbildungsakademie    069 / 42 72 75-193  Frau Wild 
 Zahnmedizin Hessen GmbH   FAX: 069 / 42 72 75-194 
 Rhonestr. 4     E-mail: Scholl@fazh.de 
 60528 Frankfurt 
 
 für Kassel: 
 
 Fortbildungsakademie    0561 / 70 98 616     Frau Neumann 
 Zahnmedizin  Hessen GmbH   FAX: 0561 / 70 98 644 
 Mauerstr. 13     E-mail: neumann@lzkh.de 
 34117 Kassel 
 
 
 
 
 
 Referent im Vorstand    069 / 427275-153    Herr Dr. Edler 
       E-mail: edler@lzkh.de 
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